
Ordnung der Hochschule Bremen für die Vergabe von Leistungsbezügen und Forschungs- und  
Lehrzulagen für Hochschulbedienstete 

Vom 21. April 2015 

 
Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz hat am 27. November 2015 die 
vom Akademischen Senat der Hochschule Bremen am 21. April 2015 aufgrund von § 7 der Bremi-
schen Verordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschulbediens-
tete (BremHLBV) vom 1. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 285), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 1. Oktober 2013 (Brem.GBl. Seite 546), beschlossene Ordnung der Hochschule Bremen für die 
Vergabe von Leistungsbezügen und Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschulbedienstete in der 
nachstehenden Fassung genehmigt. 

 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Die Gewährung von Leistungsbezügen gemäß §§ 3, 4 und 5 BremHLBV sowie die Vergabe von 
Forschungs- und Lehrzulagen nach § 6 BremHLBV an die Bediensteten der Hochschule Bremen er-
folgt nach Maßgabe dieser Ordnung. 
 
(2) Diese Ordnung gilt für Professorinnen und Professoren sowie für Mitglieder von Hochschul-
leitungsgremien in den Ämtern W 2 und W 3 der Besoldungsordnung W, sowie für Professorinnen 
und Professoren sowie Mitglieder von Hochschulleitungsgremien, die die Übertragung eines Amtes 
der Besoldungsordnung W beantragt haben (§ 2 Absatz 5). 
 
(3) In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 werden nach Maßgabe der Vorschriften des Bremischen 
Besoldungsgesetzes sowie den nachfolgenden Bestimmungen dieser Ordnung neben dem Grundgeh-
alt Leistungsbezüge vergeben: 
 

1. Aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen (Berufungs- und Bleibeleistungsbezü-
ge), 

2. für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung und Nachwuchsförde-
rung (besondere Leistungsbezüge) sowie 

3. für die Wahrnehmung von Funktionen oder besonderen Aufgaben im Rahmen der Hoch-
schulselbstverwaltung oder der Hochschulleitung (Funktions-Leistungsbezüge). 

 
(4) Die Mindesthöhe der monatlich unbefristet zu gewährenden Leistungsbezüge nach Absatz 3 Satz 
1 Nummer 1 und 2 bestimmt sich nach § 3a Absatz 2 des Bremischen Besoldungsgesetzes. Die Min-
destleistungsbezüge nehmen unbeschadet der Regelung in § 4 Absatz 6 an Besoldungsanpassungen 
teil und sind ruhegehaltfähig, wenn sie mindestens zwei Jahre bezogen worden sind. 
 
 

§ 2 Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge 
 

(1) Berufungsleistungsbezüge können gewährt werden, wenn sie gegebenenfalls neben anderen 
Maßnahmen erforderlich sind, um eine Bewerberin oder einen Bewerber für die Annahme einer Pro-
fessur an der Hochschule Bremen zu gewinnen.  
 
(2) Bleibeleistungsbezüge können im Rahmen von Bleibeverhandlungen gewährt werden, wenn sie 
- gegebenenfalls neben anderen Maßnahmen - erforderlich sind, um eine Professorin oder einen 
Professor zu veranlassen, den Ruf an eine andere Hochschule oder ein anderes Beschäftigungsange-
bot abzulehnen. Die Gewährung von Bleibeleistungsbezügen setzt voraus, dass die Professorin oder 
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der Professor den anderweitigen Ruf oder ein konkurrierendes Beschäftigungsangebot durch Vorlage 
aussagefähiger Unterlagen glaubhaft gemacht hat. 
 
(3) Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge werden nach Maßgabe von § 3 BremHLBV gewährt. Die 
Entscheidung über die Gewährung der Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge trifft die Rektorin oder 
der Rektor. Die Bestimmung der Höhe der Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge erfolgt unter Beach-
tung von § 3 Absatz 1 Satz 3 BremHLBV. Bei der Entscheidung hierüber sind insbesondere die Quali-
tät der Forschungsleistung oder der künstlerischen Leistung, der Drittmittelerfolg, die Beteiligung an 
Forschungs- und Entwicklungsverbundvorhaben und internationalen Kooperationen, das Engage-
ment in der Aus- und Weiterbildung (Lehre) und in der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses, Managementerfahrungen in Wissenschaft und Wirtschaft sowie besondere Anforderungsprofile 
zu berücksichtigen.  
 
(4) Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge werden auf Grundlage von Vereinbarungen anlässlich der 
Berufung bzw. von Bleibeverhandlungen gewährt. Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge werden 
nicht mit Vereinbarungen über zu erbringende Leistungen verknüpft. Eine nachträgliche Änderung 
von Berufungs- und Bleibeleistungsvereinbarungen ist ausgeschlossen. Die Entscheidung über die 
Ruhegehaltfähigkeit von Berufungs- und Bleibeleistungsbezügen richtet sich nach§ 3b BremBesG in 
Verbindung mit § 8 Absatz 1 BremHLBV.  
 
(5) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn Professorinnen und Professoren auf ihren Antrag nach § 77 
Absatz 2 Bundesbesoldungsgesetz in der am 31. August 2006 geltenden Fassung ein Amt der Besol-
dungsordnung W übertragen wird und aus diesem Anlass Leistungsbezüge gewährt werden sollen. 

 
 

§ 3 Leistungsbezüge für besondere Leistungen 
 

(1) Leistungsbezüge gem. § 4 BremHLBV können gewährt werden für besondere Leistungen, die er-
heblich über dem Durchschnitt liegen und in der Regel über mehrere Jahre in den Bereichen Lehre, 
Forschung, Weiterbildung und Nachwuchsförderung erbracht werden. In der Regel sollen solche Leis-
tungen in mehreren Bereichen erbracht werden. Bei der Bewertung der Leistungen werden entgeltli-
che Nebentätigkeiten nicht berücksichtigt. Unentgeltliche Nebentätigkeiten werden berücksichtigt, 
wenn sie auf Veranlassung der oder des Dienstvorgesetzten übernommen wurden, bzw. an deren 
Übernahme die oder der Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interesse anerkannt hat. Die Einbringung 
von Drittmitteln ist nur zu berücksichtigen, soweit nicht eine Forschungs- und Lehrzulage gewährt 
wird. 
 
(2) Besondere Leistungen in der Lehre können insbesondere nachgewiesen werden an Hand von 

– Ergebnissen von Lehrevaluationen (einschließlich studentischer Lehrveranstaltungsbeurtei-
lung),  

– Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Lehre (Curricula, Studiengänge), 
– besonderem Engagement in der Studierendenbetreuung und Organisation der Lehre, 
– innovativer Lehre, 
– Auszeichnungen und Preisen für Leistungen in der Lehre, 
– Vermittlung von Wissenschaft in der Öffentlichkeit. 

 
Lehrleistungen, die über die Regellehrverpflichtung hinaus erbracht werden, überdurchschnittliche 
Belastungen durch Lehr- und Prüfungstätigkeit sowie besondere Betreuungsleistungen (Studienab-
schlussarbeiten) sollen angemessen berücksichtigt werden. 
 
(3) Besondere Leistungen in der Forschung können insbesondere nachgewiesen werden an Hand von 

– Publikationen und Vortragstätigkeit,  
– Preisen und Evaluationen, 
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– Patenten und Transferleistungen, 
– Erfolgen im Drittmittelbereich, 
– Aufbau und Leitung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen, 
– Gutachtertätigkeit, 
– Herausgabe von Zeitschriften. 

 
(4) Besondere Leistungen in der Weiterbildung können insbesondere nachgewiesen werden an Hand 
von 

– Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote, 
– Lehrleistungen in der Weiterbildung, die über die Regellehrverpflichtung hinaus erbracht 

werden. 
 
(5) Besondere Leistungen bei der Nachwuchsförderung können insbesondere nachgewiesen werden 

– bei der Betreuung von Promotionen und weitergehenden wissenschaftlichen Qualifikationen, 
– bei der Entwicklung und Durchführung von Nachwuchsförderprogrammen, 
– bei der Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses, 
– durch familienfreundliches Führungsverhalten bei der Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses. 
 
 

§ 4 Leistungsstufen / Befristung 
 

(1) Leistungsbezüge gemäß § 3 werden auf Antrag unter Berücksichtigung der in Anlage 1 zu dieser 
Ordnung definierten Leistungskriterien in der Regel in 4 Stufen in Höhe von jeweils 6 % des Grund-
gehaltes der jeweiligen Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung W gemäß Anlage 3 zum Bremi-
schen Besoldungsgesetz gewährt. Im Regelfall können besondere Leistungsbezüge erstmalig 5 Jahre 
nach Dienstantritt an der Hochschule Bremen und jeweils 5 Jahre nach Gewährung einer Leistungs-
stufe beantragt werden. Das Jahr, in dem der Dienst in der Hochschule Bremen aufgenommen wird, 
wird als erstes Dienstjahr gewertet. Erworbene Ansprüche bleiben unberührt. Im Rahmen von Beru-
fungs- und Bleibeleistungsvereinbarungen können von Satz 2 abweichende Fristen sowie eine An-
rechnung von Leistungsstufen vereinbart werden. Die Leistungsbezüge werden zu den übrigen mo-
natlich zu zahlenden Bezügen hinzugerechnet. 
 
(2) Leistungsbezüge gemäß § 3 werden in der Regel in folgenden Stufen gewährt: 
 
Stufe 1: Überdurchschnittliche Leistungen, in Lehre, Forschung, Weiterbildung oder in der Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses, die über die Erfüllung der Dienstpflichten deutlich hinausge-
hen, 
 
Stufe 2: Leistungen entsprechend Stufe 1, die zusätzlich das Profil der Fakultät als Lehr- und / oder 
Forschungsinstitution deutlich mitprägen, 
 
Stufe 3: Leistungen entsprechend Stufe 1, die das Profil der Hochschule als Lehr- und / oder For-
schungsinstitution mindestens im regionalen Rahmen mitprägen, 
 
Stufe 4: Leistungen entsprechend Stufe 1, die zusätzlich zur Erhöhung der nationalen und / oder in-
ternationalen Reputation der Hochschule beitragen. 
 
Die Gewährung von Leistungsbezügen der Stufen 1 und 2 setzt im Regelfall voraus, dass die Leistun-
gen in der Lehre sowie die Leistungen in mindestens einem weiteren der in § 3 Absätze 2 bis 5 ge-
nannten Bereiche der jeweiligen Stufe zuzuordnen sind. Die Gewährung von Leistungsbezügen der 
Stufen 3 und 4 setzt im Regelfall voraus, dass die Leistungen in mindestens einem der in § 3 Absätze 
2 bis 5 genannten Bereiche dieser Stufe entsprechen und die Leistungen in einem weiteren Bereich 
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mindestens der Stufe 2 zuzuordnen sind. Für die Einordnung in die Leistungsstufen 1 oder 2 müssen 
mindestens zwei und für die Einordnung in die Leistungsstufen 3 oder 4 muss mindestens eine der in 
dem Leistungskatalog in der Anlage zu dieser Ordnung aufgeführten Leistungen unter Einschluss 
etwaiger sonstiger besonderer Leistungen in der nach Satz 1 erforderlichen Qualität erbracht und 
hinreichend belegt worden sein. 
 
(3) Die erstmalige Gewährung von Leistungsbezügen einer neuen Leistungsstufe wird auf 3 Jahre 
befristet. Zum Ende der jeweiligen Befristung prüft die Hochschule, ob eine Entfristung erfolgen 
kann. Dazu werden eine Erklärung der Hochschullehrerin oder des Hochschullehrers zum individuel-
len Leistungsstand sowie eine Stellungnahme der Dekanin oder des Dekans eingeholt. Liegen die 
Voraussetzungen für die Gewährung nach Ablauf der Frist weiter vor, werden die Leistungsbezüge 
unbefristet gewährt. Unbefristet gewährte Leistungszulagen werden mit einem Widerrufsvorbehalt 
für den Fall des erheblichen Leistungsabfalls versehen. Bei der Entscheidung über die unbefristete 
Gewährung oder den Widerruf von Leistungsbezügen darf eine Reduzierung oder Unterbrechung der 
Tätigkeit als Professorin oder Professor, die familienbedingt erfolgt oder durch Behinderung oder 
Krankheit bedingt ist, nicht nachteilig berücksichtigt werden. 
 
(4) Bei einem Wechsel einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers aus der Besoldungsgrup-
pe C in die Besoldungsgruppe W wird auf Basis einer Bewertung der von der oder dem Betroffenen 
bislang in der Lehre gemäß § 3 Absatz 2 sowie in mindestens einem der in § 3 Absatz 3 bis 5 genann-
ten Tätigkeitsfelder erbrachten besonderen Leistungen eine Einordnung in eine der Stufen nach Ab-
satz 1 vorgenommen; § 5 gilt entsprechend. Die bis zum Wechsel nach Satz 1 im Rahmen der C-
Besoldung jeweils erreichte Höhe der Grundvergütung wird als Besitzstand in der W-Besoldung wei-
tergewährt. Sie wird auf die sich aus der Einordnung in die Leistungsstufen gemäß Satz 1 sowie auf 
sich aus zukünftig noch erreichten höheren Stufen ergebende Vergütungen angerechnet. 
 
(5) Bei Teilzeitbeschäftigung werden die besonderen Leistungsbezüge im gleichen Verhältnis wie die 
Arbeitszeit reduziert. 
 
(6) Leistungsbezüge gemäß § 3 nehmen an Besoldungsanpassungen teil. Sie sind ruhegehaltfähig, 
soweit sie unbefristet gewährt und mindestens zwei Jahre bezogen worden sind. Soweit sie befristet 
und wiederholt gewährt und jeweils mindestens 2 Jahre bezogen wurden, können sie gemäß § 8 
Absatz 1BremHLBV auf Vorschlag der Dekane oder Dekaninnen durch die Rektorin oder den Rektor 
im Einvernehmen mit der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz für ruhe-
gehaltfähig erklärt werden. 
 
 

§ 5 Verfahren 
 

(1) Die Gewährung von Leistungsbezügen setzt einen Antrag voraus. In dem Antrag muss der Antrag-
steller oder die Antragstellerin darlegen, worin das Besondere seiner bzw. ihrer Leistungen liegt. 
Dabei sind die Leistungen in allen in § 3 genannten Tätigkeitsfeldern darzulegen. Nachweise, die zum 
Beleg hierfür geeignet sind, sind dem Antrag beizufügen. Das Nähere zur Form der Anträge bestimmt 
das Rektorat. 
 
(2) Der Antrag ist über die Dekanin oder den Dekan an die Rektorin oder den Rektor zu richten. 
 
(3) Die Dekanin oder der Dekan nimmt auf der Grundlage einer Beratung im Dekanat zu dem Antrag 
Stellung und legt der Rektorin oder dem Rektor einen begründeten Entscheidungsvorschlag vor. Der 
Vorschlag muss sich dabei an § 4 Absatz 2 sowie an Anlage 1 zu dieser Ordnung orientieren; fachspe-
zifische Bedingungen können berücksichtigt werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller wird 
über den Inhalt des Entscheidungsvorschlags informiert. Befürwortet die Dekanin oder der Dekan 
einen Antrag nicht, erhält die Antragstellerin oder der Antragsteller vor der Erörterung des Antrags 
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im Rektorat Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Gegenvorstellung. Die schriftliche Gegen-
vorstellung bzw. der Antrag auf mündliche Gegenvorstellung ist innerhalb von 2 Wochen nach Be-
kanntgabe der Entscheidung an die Dekanin oder den Dekan zu richten. 
 
(4) Der Antrag auf Gewährung besonderer Leistungsbezüge ist spätestens bis zum 30. Juni eines An-
tragsjahres der Dekanin oder dem Dekan vorzulegen. Der Vorschlag der Dekanin oder des Dekans ist 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller, gegebenenfalls unter Hinweis auf ihre bzw. seine Rechte 
nach Absatz 3 schriftlich bekannt zu geben. Der Antrag, der Vorschlag dazu und ggf. eine Gegenvor-
stellung bzw. ein Antrag auf mündliche Gegenvorstellung ist der Rektorin oder dem Rektor bis zum 
31. August vorzulegen. Die Rektorin oder der Rektor entscheidet über den Antrag nach Erörterung im 
Rektorat in der Regel bis zum 31. Oktober. Die Ablehnung eines Antrages ist gegenüber der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
Über Widersprüche gegen die Ablehnung von Anträgen entscheidet die Rektorin oder der Rektor. 
 
(5) Leistungsbezüge für besondere Leistungen können ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der Voraus-
setzungen nach § 3 und dem Erreichen der jeweiligen Leistungsstufe nach § 4, jedoch frühestens ab 
dem Zeitpunkt der Antragstellung, gewährt werden. 
 
 

§ 6 Funktionsleistungsbezüge 
 

(1) Die Gewährung von Funktionsleistungsbezügen erfolgt für die Dauer der Wahrnehmung der Funk-
tion.  

 
(2) Funktionsleistungsbezüge werden gewährt in Höhe von: 
 
Konrektorinnen oder Konrektoren      700 EUR monatlich, 
Dekaninnen oder Dekane       500 EUR monatlich, 
Stellvertretende Dekaninnen oder Dekane     200 EUR monatlich, 
Studiendekaninnen oder Studiendekane     300 EUR monatlich, 
Zentrale Frauenbeauftragte       300 EUR monatlich, 
Leiterinnen oder Leiter zentraler Betriebseinheiten    400 EUR monatlich, 
Stellvertretende Leiterinnen oder Leiter zentraler Betriebseinheiten  200 EUR monatlich. 
 
(3) Studiengangsleiterinnen und Studiengangsleitern von gebührenpflichtigen Studiengängen können 
Funktionsleistungsbezüge gewährt werden. Auf der Grundlage einer mit der Rektorin oder dem Rek-
tor zu treffenden Ziel- und Leistungsvereinbarung können ein Grundbetrag von 200 EUR monatlich 
sowie in Abhängigkeit von Teilnehmerzahlen und/oder den zufließenden Einnahmen zusätzlich bis zu 
300 EUR gewährt werden.  
 
(4) Funktionsleistungsbezüge nehmen an den Besoldungsanpassungen teil, wenn sie länger als 2 Jah-
re ununterbrochen gewährt worden sind. Die Entscheidung über ihre Ruhegehaltfähigkeit richtet sich 
nach § 8 Absatz 2 BremHLBV. 
 
(5) Funktionsleistungsbezüge können auch gewährt werden, wenn und solange eine Hochschullehre-
rin oder ein Hochschullehrer zugleich die Leitungsfunktion in einer staatlichen oder staatlich geför-
derten Forschungseinrichtung wahrnimmt. 
 
(6) Die Entscheidung über die Gewährung von Funktionsleistungsbezügen trifft die Rektorin oder der 
Rektor, im Fall des Absatzes 5 im Einvernehmen mit der Forschungseinrichtung. 
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§ 7 Lehr-/Forschungszulagen 
 

(1) Voraussetzung für die Gewährung von Zulagen gemäß § 6 BremHLBV aus eingeworbenen Mitteln 
privater Dritter ist, dass der Mittelgeber für diesen Zweck Mittel vorgesehen hat. Lehrtätigkeiten, für 
die Zulagen gewährt werden, sind nicht auf die Regellehrverpflichtung anzurechnen. Im Übrigen gilt 
§ 6 BremHLBV. 
 
(2) Die Entscheidung über die Gewährung von Forschungs- und Lehrzulagen erfolgt entsprechend § 5 
Absatz 1 bis 3. 
 
(3) Forschungs- und Lehrzulagen sind nicht ruhegehaltfähig und nehmen nicht an Besoldungsanpas-
sungen teil. 

 
 

§ 8 Häufung 
 

Leistungsbezüge nach den §§ 2, 3 und 6 sowie Zulagen nach § 7 können nebeneinander gewährt 
werden. 
 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und 
Verbraucherschutz in Kraft.  
 
(2) Für die bei Inkrafttreten dieser Ordnung bereits im Dienst befindlichen Professorinnen und Pro-
fessoren der Hochschule Bremen gelten für die Gewährung von Leistungsbezügen für besondere 
Leistungen § 4 sowie Anlage 1 der Ordnung der Hochschule Bremen für die Vergabe von Leistungsbe-
zügen und Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschulbedienstete vom 12. April 2011 (Amtliche Mit-
teilungen der Hochschule Bremen 4 / 2011). 
 
(3) Mit dem Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Ordnung der Hochschule Bremen für die Vergabe 
von Leistungsbezügen und Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschulbedienstete vom 12. April 
2011 (Amtliche Mitteilungen der Hochschule Bremen 4 / 2011) außer Kraft; Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. 
 
Bremen, den 27. November 2015 
Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz 
 
 
 
Anlage  
 
Leistungsbezüge für besondere Leistungen können gewährt werden für besondere Leistungen, die 
erheblich über dem Durchschnitt liegen und in der Regel über mehrere Jahre in den Bereichen Lehre, 
Forschung, Weiterbildung und Nachwuchsförderung erbracht werden. Im Regelfall müssen in min-
destens zwei der zuvor genannten Bereiche besondere Leistungen erbracht werden.  
 
Die Gewährung von Leistungsbezügen der Stufen 1 und 2 setzt im Regelfall voraus, dass die Leistun-
gen in der Lehre und die Leistungen in mindestens einem weiteren Bereich der jeweiligen Stufe zu-
zuordnen sind. Die Gewährung von Leistungsbezügen der Stufen 3 und 4 setzt im Regelfall voraus, 
dass die Leistungen in mindestens einem der Bereiche dieser Stufe entsprechen und die Leistungen 
in einem weiteren Bereich mindestens der Stufe 2 zuzuordnen sind. 
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Für die Einordnung in die Leistungsstufen 1 oder 2 müssen mindestens zwei und für die Einordnung 
in die Leistungsstufen 3 oder 4 muss mindestens eine der in dem nachfolgenden Leistungskatalog in 
der Anlage zu dieser Ordnung  aufgeführten Leistungen unter Einschluss etwaiger sonstiger besonde-
rer Leistungen des jeweiligen Bereichs in der nach § 4 Absatz 2 erforderlichen Qualität erbracht und 
hinreichend belegt worden sein. 
 
Für besondere Leistungen in der akademischen Selbstverwaltung können keine besonderen Leis-
tungsbezüge gewährt werden. 
 
Leistungsbereich Besondere Leistungen Beschränkt auf 

Leistungsstufe 

Lehre   

Lehrveranstaltungen   

 Erheblich über dem Durchschnitt liegende Wahrneh-
mung von Prüfungsaufgaben 

1 

 Herausgehobenes Engagement bei der Betreuung 
Studierender, insbesondere in der Studieneingangs-
phase, bei Bachelor-/ und Masterthesis / Abschlussar-
beiten 

1 

 Erfolge in der Didaktik, dokumentiert durch Evalua-
tionsergebnisse 

1 

 Regelmäßig fremdsprachig durchgeführte Lehrveran-
staltungen 

1 und 2 

 Dauerhafte Übernahme einer Mentorenfunktion für 
Stipendiaten und ausländische Studierende 

1 und 2 

 Übernahme einer Mentorenfunktion für neue haupt-
beruflich in der Lehre tätige Hochschulmitglieder 

1 und 2 

 Externe Veröffentlichung von Lehrmaterialien / Ver-
fassen von Lehrbüchern 

 

 Anerkannte Auszeichnungen und Preise für herausra-
gende Lehre 

 

Kooperation in Lehre und 
Studium 

  

 Fächerübergreifende bzw. abteilungs- oder fakultäts-
übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Lehren-
den im Rahmen von Modulen, Projekten oder Ab-
schlussarbeiten 

1 und 2 

 Hochschulübergreifende Zusammenarbeit mit ande-
ren Lehrenden im Rahmen von Modulen, Projekten 
oder Abschlussarbeiten 

1 und 2 

 Entwicklung interdisziplinärer und hochschulübergrei-
fender Lehrveranstaltungen bzw. Teilnahme an derar-
tigen Lehrveranstaltungen 

1, 2 und 3 

 Besonderes Engagement bei internationalen Koopera-
tionen und internationalem Austausch sowie bei der 
Integration ausländischer Studierender 

 

 Aufbau und dauerhafte Betreuung von Kooperations-
beziehungen zu ausländischen Partnerhochschulen 
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Qualität in Studium und 
Lehre 

  

 Herausgehobenes Engagement bei eigener hoch-
schuldidaktischer Weiterbildung 

1 

 Planung und Durchführung von Angeboten zur hoch-
schuldidaktischen Weiterbildung 

1 und 2 

 Entwicklung / Weiterentwicklung innovativer  Lehr-
veranstaltungsformen in den vertretenen Fachgebie-
ten 

1 und 2 

 Besondere Beiträge zur Weiterentwicklung / Erweite-
rung des Lehrangebots einer Fakultät 

1 und 2 

 Entwicklung interaktiver, multimedialer Unterrichts-
einheiten zum begleiteten Selbstlernen 

1 und 2 

 Besonderes Engagement bei der Studienreform sowie 
bei der Entwicklung innovativer Studiengänge und 
Lehrangebote 

1, 2 und 3 

 Einwerben von Drittmitteln zur Weiterentwicklung der 
Lehre oder zur Förderung der Internationalität der 
Lehre 

 

 Aufbau, Koordination und Betreuung von dualen Stu-
diengängen 

 

Sonstige besondere Leis-
tungen in der Lehre 

  

Forschung   

Forschungs- und Drittmit-
telprojekte 

  

 Regelmäßige Durchführung von Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekten 

1 und 2 

 Drittmitteleinwerbung in erheblichem Umfang unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen 
Fachrichtung 

1 und 2 

 Forschungstätigkeit in nationalen und internationalen 
Verbünden 

 

 Gute Ergebnisse bei der Forschungsevaluation, Aus-
zeichnungen, Preise 

 

 Vortragstätigkeit / Forschungsbezogene Veröffentli-
chungen im Berichtszeitraum (§ 4 Absatz 1 Satz 2) 

 

 Forschungsleistungen, die die nationale und internati-
onale Reputation der Hochschule mitprägen 

 

 Verantwortliche Durchführung von Kooperationspro-
grammen mit anderen Hochschulen, wissenschaftli-
chen Einrichtungen, Unternehmen oder Organisatio-
nen 
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Forschungsschwerpunkte 
und Kompetenzplattfor-
men 

  

 Aufbau und Leitung von Forschungsschwerpunkten, 
Kompetenzplattformen und wissenschaftlichen Ar-
beitsgruppen 

 

Wissenstransfer   

 Transferleistungen aus anwendungsorientierter For-
schung 

 

 Leistungen im Wissenschaftstransfer oder Unterstüt-
zung bei Existenzgründungen 

 

 Erfindungen und Patente  

Wissenschaftliche Publika-
tionen und Mitarbeit in 
wissenschaftlichen Gremi-
en 

  

 Publikationen in einschlägigen Fachzeitschriften  

 Mitarbeit in anerkannten wissenschaftlichen Gremien  

 Besondere Leistungen, die das Profil der Hochschule 
als Forschungsinstitution auch im überregionalen 
Rahmen maßgeblich mitprägen 

 

 Gutachtertätigkeit, insbesondere in nationalen und 
internationalen Förderprogrammen 

- Mitwirkung in Programmkomitees von Fachtagun-
gen, 

- Begutachtung von Fachbeiträgen in wissenschaft-
lichen Zeitschriften 

 

 Organisation von wissenschaftlichen Tagungen, die 
das wissenschaftliche Profil der Hochschule stärken 

 

Auszeichnungen   

 Preise und Auszeichnungen  

Sonstige besondere Leis-
tungen in der Forschung 

  

Wissenschaftliche Weiter-
bildung 

  

 Ergebnisse bei der Evaluation von eigenen Weiterbil-
dungsveranstaltungen in der Hochschule 

1 und 2 

 Herausgehobenes Engagement bei der Entwicklung 
von Weiterbildungs-angeboten in der Hochschule 

1 und 2 

Sonstige besondere Leis-
tungen in der wissen-
schaftlichen Weiterbildung 

  

Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses 

  

 Leitung von bzw. Engagement in Graduiertenkollegs 
und ähnlichen Einrichtungen 

1 und 2 

 Betreuung von Promotionsvorhaben als Erst- oder 1 und 2 
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Zweitgutachter 

 Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
oder Absolventinnen und Absolventen in Promotions-
vorhaben 

1 und 2 

Sonstige besondere Leis-
tungen bei der Förderung 
des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 

  

 


